
 
 

 

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 01-33 „Klusstraße”, 5. vereinfachte 
Änderung 

Ortsteil: Detmold-Nord 
Plangebiet: Nördlich der Klusstraße, zwischen dem Flurstück 783 und der 'Hohe 

Straße' südlich der Flurstücke 774 und 773 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB 

Die bisherigen textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen B-Plans 01-33 „Klusstraße“ 
bleiben von dieser Änderung unberührt. Die Festsetzungen zur Dachform / Dachnei-
gung werden für den Bereich der 5. Änderung durch nachfolgende Festsetzungen er-
setzt, bzw. ergänzt. 
 

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Es gelten die Festsetzungen der Planzeichnung. 
Die Drempelhöhe wird von Oberkante Fertigfußboden Geschossdecke bis zur Oberkan-
te Fußpfette gemessen. 

2 Gestaltung der Gebäude und baulichen Anlagen im Bereich des ”Allgemeinen 
Wohngebietes” gemäß § 86 BauO NRW 

2.1 Dachform und Dachneigung 

Die Firstrichtung ist grundsätzlich parallel zur Längsausrichtung des Gebäudekörpers 
anzuordnen. 

2.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sowie Nebengiebel sind nur bis zu einer maxima-
len Länge von 1/3 der Gesamttrauflänge je Traufseite zulässig. Die Trauflänge wird von 
Aussenkante Gebäudeabschlusswand bis Aussenkante Gebäudeabschlusswand oder 
bis zur Mittellinie der Gebäudetrennwand gemessen (§ 35 (6) BauO NRW beachten).  
 

3 Nachrichtliche Übernahmen/Hinweise 

3.1 Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde 

”Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa 
Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt 
werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüg-
lich der Gemeinde oder der LWL-Archäologie für Westfalen, hier im Auftrag: Lippisches 
Landesmuseum, Ameide 4, 32756 Detmold, Tel.: 05231/99 25-0; Fax: 05231/99 25-25, 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu er-
halten.”  
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3.2 Kampfmittelbelastungen 

Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Ver-
färbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungsbehörde oder 
Polizei zu verständigen. 

4 Rechtsgrundlagen 

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I 
S.132) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  
- BNatSchG -) vom 25.03.2002 (BGBl I S. 1193) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft  
(Landschaftsgesetz - LG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV 
NRW S. 568) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgeset-
zes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV -) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 
1036) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926) in der derzeit 
gültigen Fassung. 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der derzeit gül-
tigen Fassung. 
 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG -) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226, 716) in der der-
zeit gültigen Fassung. 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, ber. S. 2797) in der derzeit gültigen 
Fassung. 
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 
502) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
 

 


